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Bekanntmachung

dcS Reichskanzlers , betr. die Beschäftigung
von Gehülfen n . Lehrlingen in Gast- u . in
Tchankwirthschaften vom 23 . Januar 1902.

Ans Grund des 8 120e, Abs. 3. der Gewerbe¬
ordnung hat der Bundesratb nachstehende Be-
sttmmunqen über die Beschäfticnmy von Gehülfen
und Lehrlinaen in Gast- und in Schankwirth-
schaften erlassen.

I.
1. In Gast- und in Schankwirtbschaften ist

stdem Gehülfen uud Lehrling über sechszebn Iabrc
sur die Woche siebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindestens acht Stunden zu gewähren.
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in die vorher-
oehendc, das Ende der siebenten Ruhezeit in die
nachfolgende Woche fallen.
^ Für Gehülfen und Lcbrlinae unter sechszehn
fahren muß die Rnbevause mindestens nenn Stunden
betragen. Durch Polizei'verordnnngen der zum
Erlasse solcher Verordnungenberechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch für Gehülfen und
Lehrlingeübersechszehn Jahre voroeschriebenwerden.

Die höhere Verwaltungsbehördeiit befngt, in
Bade- und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Gehülfen und Lehrlinge über sechszehn Jahre in
Gastwirthschafteu während der Saison, jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten, bis auf sieben
Stunden herabzissetzen. Neben dieser Ruhezeit
muffen täglich, abgesehen von den Mahlzeiten,
Ruhepausen in der Gesammtdauervon mindestens
zwei Stunden gewährt werden.

2.  Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
welcher auch die Arbeitsbereitschast und die Ruhe-
vauscn umfaßt, darf in den Fällen der Ziffer 1
Abs. 1 höchstens sechzehn Stunden , in den Fällen
der Ziffer 1 Abs. 2 höchstens fünfzehn Stunden
und in den Fällen der Ziffer 1 Abs. 3 höchstens
siebzehn Stunden betragen.

3. Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be¬
zeichnten Zeiträume ist für den Betrieb bis zu
sechzigmal im Jabre zulässig. Dabei kommt jedcrFall
in Anrechnung, wo auch nur für einen Gebülsen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgesnnden hat.

Auch in diesen Fällen must für die Woche eine
Unterbrechungdurch sieben Ruhezeiten von der
vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1) stattfinden.

4. An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewährenden ununterbrochenenRuhezeiten ist den
Gebülsen und Lehrlingen mindestens in jeder dritten
Woche einmal eine ununterbrocheneRuhezeit von
mindestens vierundzwanzig Stunden zu aewähren.

In Gemeinden, welche noch der jeweilig lebten
Volkszählung niebr als zwanziatausend Einwohner
haben, ist diese Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjenigen Wochen, in welchen hiernach
.'ine viernndzwanzigsiündige Ruhezeit nicht gewährt
m werden braucht, ist außer der ununterbrochene»
Ruhezeit von der vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1)
mindestens einmal eine weitere ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens6 Stunden «n gewähren,
welche in der Zeit zwischen8 Uhr Morgens und
zehn Ubr Abends liegen must.

. 5. Die Arbeitgeber sind verpstichtet, ein Ver-
zeichnist anziilegen. welches die Namen der einzelnen
Gebülsen und Lehrlinge enthalten must. In das
Verzeichnis ist für jeden einzelnen Gehülfen und
Lehrling einzutragen, wann unh für welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer 4 gewahrt worden ist.

Arbeitgeber, welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen, sind verpstichtet, ein
weiteres Verzeichnist anzulegen, in welches einzn-
tragen ist, wann Ueberarbeit im Betriebe während
de? Kalenderjahres stattgefnnden hat.

Die nach Abs. 1. 2 zu machenden Eintragnnaen
nabe» spätestens am ersten Tage nach Ablauf jeder
Woche für die Nerffossene Woche zu erfolgen.

Die Verzeichnisse sind ans Erfordern den zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6. Gehülfen nnd Lehrlinge unter 16 Jahren
Missen in der Zeit van IO Ubr Abend? bis 6 Ubr
Morgens nickt beschäftigt werden. Außerdem
dürfen Gehülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlecht?
Zwischen 18 nnd 18 Jahren , welche nicht zur
Familie des Arbeitgeber? gebären, während dieser
Zeit nicht zur Bedienung der Gäste verwendet werden.

II.
7. Als Gelüsten und Lehrlinge im Sinne dieier

'issmmnngen gelten solche Personen männlichen
weiblichen Geschlechts, welche im Betriebe der

Gast- „nd der Schnnkwirtbschakten als Oberkellner,
Kellner oder Kellnerlehrlinge, als Köche oder Koch-
l-ürllnoe. am Büffet oder mit dem Fertigmnchen
kalter Sveisen beschäftigt werden. Ausgenommen
sind sedoch Personen, welche hauvtsächlich in einem
wlt der Gast- oder der Schankwirtbschaft ver-
dlllldenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen .Betriebe beschäftigt werden, sofern ihre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb anderwcitcn
reichsrcchtlichen Vorschriften unterliegt

III.
6, Die vorstehenden Bestimmungen treten am

>. Nvrtl 1002 in Kraft.
Ni« znni 31. Dezember 1L02 ist Ueberarbeit

(Ziffer 3) höchstens fünfiindvierzigmal zulässig,
Pon dem in Ziffer 6. Satz 2, enthaltenen

Rerhate sind dieienigen Personen ansaenommen,
welche hei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kestn-rinnen sind, *

Bßsslil , den 93, Januar 1902,
Kl er Stellvertretet des Reichskanzler?;

Gkäl pvn P - fahoWSky.

Auszug aus dem Droschkentarif.
I Tourfahrten.

Eine Tourfahrt ist nicht als unterbrochen an¬
zusehen, wenn durch das Ein- und Anssteigen
eines Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht länger
als zwei Minuten entsteht.

Kutscher, welche bestellt werden, vom Halte-
vlatz aus einen Fahrgast vom Hause abzuholen,
haben die Fahrt znm Abbolen unentgeltlichzn
Insten und dabei dem Besteller ans dessen Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu
gestatten. Ist der Besteller der abzuholendc Fahr¬
gast selbst, so bat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke aus dem Halteplatz oder dort,
wo die Droichke angenommen wird, die Fahrt zu
bezahlen. Müssen Kutscher am Hause länger als
fünf Minuten warten, so haben sie fernerhin für
jeden auch nur angesangenen Zeitraum des Warten?
von fünf Minuten 20 Pf . zu beanspruchen.

Fahrten innerhalb der Stadt nnd Land¬
häuser nnd zwar bis zn folgenden Punkten:

». im Nerotbal bis zur Nerobergstratze,
aueschl der letzteren.

b. Kapellenstrasse bis zur Ecke des Thor¬
bergweges,

0, JSsteinerstrasse bis zur Ecke der project.
Rinastraste(jetzt zwischen No. 3 nnd No,5),

d. Sonnciiberaerstraste bis zu der. der
Stadt zunächst gelegenen Grenze der Kronen-
brauerei,

s. Parkstraste bi« zur Ecke de? Parkwege«,
f. Bierstadterstrasse bi«einschl, der.Alwinen-

nnd Sokmsstraste, sowie der Sophienstraste,
g. Franksurterftrasse bis znm Haingrabcn,

einschließlich der Lanaenbeckstraße.
b. Mainzcrstrastc bis zum Eisenbahn-
_■ lleberaariae,
1. Schlechtst «, usstraste bis zum Schlachthaus?
k. Biebricherstrafie bis zur Möhringstraste,

einschliestlich letzterer,
l.  Schierstcinerstraste bi? zur diesseitigen

Grenze de? Exerzierplätze«.
m.  Dotzheimerftraste bis znm Fahrweg nach

der Wellritzmühle, nächst dem städtischen
Bullenstall,

n.  Labnstrasse bis znm Haiffe No, 3,
o.  Starstrasse bis zur Schleismüble,
v. Walkmühlsstrasse bi« zur Bachmaperstr,,
q.  Platterstrasse bis zur Mündung der

Rothstraße.
Einsp. Zweisp.

Mk. Bi. Mk. Pf.
bei 1 bis 2 Personen . . . . — 80 — 90
bei 3 bis 4 Personen . . . . — 80 1 10

lieber diese Punkte hinaus
bis znm Ende der zusammen?
hängenden Häuser der vorgc-
dachten Straßen , einschl. der
AerobergstrastenndderLgnzstraße
bei 1 bis 2 Versauen . . . . — 80 1 20
bei 3 bi? 4 Personen . . . . 1 — 1 40

Bei Fabrten an« den Eisen-
bahnböfen 20 Pf . mebr.

Da« Worten beim Abbolen
von Fabraästen zur TageSreit
must während der ersten fünf
Minuten unentaeltlich geschehen;
für sede weiteren, wein auch
nur angesanaenen fünf Minuten
werden vergütet . — 20 — 20

W. Fahrten ausserhalb der Stadt nnd
Landhäuser.

Aus in jedem Wagen beffndlichen Spezial- Tarif
zu ersehen.

4". Rnnd -Tonrfahrten.
Aus in jedem Wagen handlichen Spezial -Tarif

zu ersehen.
II Zeitfahrten.

a. Für eine Fahrt innerhalb
der unier 7. A für
Toinssahrten angegebenen
Grenzen obne Unterschied der
Personenzobl, pro Stunde 2 — 3 —

b. Mr -ineFahrtanberbalbder
für Tonrsabrten unter b A.
angegebenen Grenzen, obne
Unterschieb derPersonenzahl,
pro Stunde . 2 80 4 —
Bei Zeissobrten onsteytzalb der unter 7. A,

onaegebenen Grenzen, ist, soll« die Fabrten außer¬
halb dieier Grenzen beendigt werden, der Fahrpreis
ffir die Rückiabrt ans dem kürzesten Wege bi? zn
den nnier 7. A. angegebenen Grenzen nach den
Sätzen für Zeitiahrlen zu zahlen.

Dle Tar ? ist von Viertel zn Viertelstunde zn
berechnen. Jede angefangene Vlertclstnnde wird
für voll gerechnet.
1 IB . Für Fahrten während der Nachtzeit.
soweit dieselben auf den Wartevlätzen nnd Straßen
zu sofortiger Ailssührniig übernommen werden, ist
der dovvelte Fabrvreis zn entrichten.

Als Nachtstunden werden betrachtet:
a, in der Zeit vom 1. Avril bis eiisschl.

,30, September: die Stunden von 11 Uhr
Abends bi« 6 Uhr Morgen«,

b, in der Zeit vom 1, Oktober bis eiiffchl,
31. März: die Stunden von 11 Uhr
Abend« hi? 7 Üb» Moroen«.

Bei Droschken, welche kür die Nnchtzelt bestellt
werden, ist der dreifache, jedoch, wenn es sich um
eine Droschkeeifahrt nach den Srübzüaen der Eisen¬
bahnen handelt, nur der doppelte tarifmäßige
Tagesfahrvreis zu entrichte».

Das Warten beim Abholen von Fahrgästen
teSÖyente der Nachtzeit mb fH? die erste Viertel¬

stunde ohne jede? Entgelt geschehen; für jede
weitere angefangene bezw. vollendete Viertelstunde
werden 50 Ps. für Einspänner und 75 Pf . für
Zweispännervergütet.

I V . Fabrten aus und « ach den
EifenbahnhSse « .

Für die Fahrten aus den Eisenbahnhöfen ist
während der Tageszeit zn den a<7 7 und 77 ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf . zu zahlen.

Für die Fahrten au« und nach den Eisen-
bahnböfen während der ad 177 angegebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad 7 und 77 festgesetzte
Tagesfohrpreis obne Zuschlag zu berechnen.

V. Der zu«, Slbbolen ans dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kann den ad 777 ge¬
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen, da¬
gegen muffen ihm für das Warten 50 Pf . besonders
gezahlt werden.

vi . Die Fübrer der sogenannten
„ Damen -Pbaetons
(Poirnp-Fi,bemerke) sind berechtigt, bei Zeitfahrtcn
ein Drittel der Taxe mehr zn fordern.

I 'il . Die Fübrer von Schlitten
sind berechtigt, ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VIII . Bei Fabrten ausserhalb der Stadt
ist das kleine Handgepäck, wie Handkoffer, Hut¬
schachtel nnd Ressesack, frei. Dageaen ist für jede«
größere Stück Gepäck 50 Pf . ohne Rücksicht auf
die Entfernung zu entrichten.
Ml . Den Droschkenkutschern ist es untersagt
Trinkgelder zn verlangen. *

Wiesbaden , den1. November 1901.
Der Polizei- Präsident. Xf. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung-
betreffend das Droschkenfnhrwesen.
E« wird hiermit zur Kenntnis: der Mitglieder

de« Wiesbadener Droschkenbefftzer-Bereins
aebracht, daß vom 1. Avril d. I . ab auf den
folgenden Droschkenhalteplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebene Zahl Droschken
Aufstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1. Am Krieger-Denkmal im Nerothal . . 2
2. In der Saalgasse an der Mündung in

die Taunusstraste . 8
3. Ans dem Kranzplatz . 3
4. In der Sonnenberaerstraste, an den durch

die Kuranlagen führenden Cbaisenweg 2
5. Dor der alten Kurbaus-Eolonnade . . 20
6. Vor der neuen Knrhaus-Colonnade(auch

Theater-Colannode gen.) . 20
An allen Abenden - an welchen Vor¬

stellungen im Kgl . Theater stattffnden - bleib«
der vorgenannte Halteplatz nur bis S' lt  Ubr
Abends mit 20 Droschken , nach 8 ' st
Abends nur mit 10 Droschken besetzt.
7. An der Südseite des RntbbauseS. . .
8. Aui der Südseite der Mnieiimstraste .
9. Aus der Ostseite der Victoriastraße, an der

Mündung in die Frgnknirterstraße .
10. In der Blumenstrnste— Westseite— an

der Mündung in die Bierstadterstraße
11. Aufdem südlichenFahrdamnieder Rhein-

straste vor dem Ludwigsbahnssof. .
12. Auf dem Reitwege der Rbeinstraste, an-

fangend an der Rbeinbabnstraste. .
13. Aui dem Reitwege der Rbeinstraße, an-

. fangend an der Moritzstraste . . .
14. Auf dem Reitwege der Rbeinstraße, an¬

fangend an der Wörthstraße . . .
15. Aus dem östlichen Fghrdamm d. Adolk«-

allee an der Mündung der Goethe-
straße Endliche Ecke derselben) . . . 3

16. Ans dem MauritinSvlatz. 3
Den für den Eisenbahndienst bestimmten

Droschken sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
worden:

Für den Dienst aus den, Taunus-
nnd Sndwigsbabnbos , sowie ans dem
Rbeinbabnhof auf dem Reitwege und ans der
südlichen Fa 'vrbnbn der Rbeinstraße, gnsgngend
an der Adolphstraßc in der Richtung nach der
Nicolasstraße.

Die vorstehend zu 2. 3, 5. 6, 11 nnd 13 ge¬
nannten Haltevlätze sind von Morgens 6 Uhr 'ab
mit ie 2 Droschke» zu besetzen.

Der zu 16 genannte Haltevlatz ist erst von
3 Ubr Nachmittags ob mit der angegebenen Zgbl
Droschken zn besetzen, während die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droschken ans den vorge-
iiannten Halteplätzen um 8 Ubr Morgens beginnt.

Mit Niiriiahme von 10 Droschken auf dem
Haltevlntz por der alten Kurbgiiscglgnngde. bezw.
nach beendigter Vorstcllniig im Königlichen Tbeaier
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattsindet

auf dem Holteplotz vor der neuen Kurlians-
colomiade(auch Theatercolonnade genannt), deren
Dienstzeit bis Nachts 12 Ubr wäbrt. dauert die
Dienstzeit sämmtlidier übrigen Droschken ans de»
Halteplätzen bis 11 Ubr Abends. *

Wiesbaden , den 4. März 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v . Ratibor.

Uhr

4
3

3

20

10

10

3

Bckcnintmachnnff.
Es wird darauf hingewiescii, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, hei Erriditnng oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeanfsichtsbeamten
(Gewerbe-Inspektor) zu Rcttbe zu ziehen,damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und nn-
nötbiger Kosten voii vornherein diejenigen Ein»
richtinigen getroffen werden können, deren es zur Er¬
füllung  der durch die Bestimmungen der §§ 120a, d
der Gewerbeordnung den Betriebsunternchmern
auferlegtc,, Pflichten' bedarf, *
Dex Polizei-Präsidegl, K. PrlM V, Ratibor,

Bekanntmachung,
betreffend daö Verbot deS FuhrverkehrS
arrf dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauptkirche und dem Marktkeller, sowie
zwischen diesem und dem Rathhause beffnd¬
lichen Fahrstrasse während der Marktzeit.

Ans Grund des 8 73 der Polizei-Verordnung
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Das Befahren des für den Fußgänger-'
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hanptkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt, bei'vannte oder un-
bespannte Fuhrwerke auf diesem Platze aufzustellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art¬
weiche nicht den Marktzwecken diene»bezw. nicht zur
An- oder Abiubr von Marktgegenständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Rathhaus
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
alio zwischen6 Uhr Vormittags nnd 2 Uhr Nach¬
mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungengegen diese Anordnungen
werden mit der !m § 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrohten Strafe geahndet. *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Könialichc Polizei-Präsident.

K. Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung.
Es sind neuerdings mehrfach Zuwiderhand¬

lungen gegen die Bestimmungen der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor¬
gekommen,daß auf Grundstücken Entwässerungs-
arbeiten ohne baupolizeiliche Genehmigung
ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Betheiligten wird daraus
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung, Er-i
Neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines Theils derselben, ein-"
schließlich der oberirdischen Anlagen nur auf Grund
einer polizeilichen Erlaubniß erfolgen darf.

Znwiderbandelnde werden bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *'

Wiesbaden , den1. April 1902.
Der Polizei- Präsident. In Dertr.: Falcke.

Bekanntmachung.
Es wird vielfach nicht in genügender Weile

dafür Sorge getragen, daß eine regelmäßige und
sorgfältige Reinigung der Sand- und Fettfänge,
sowie der Wafferverschlüssestattfindet.

Mit Rücksicht darauf, daß bei untcrlaffener
oder mangelhafter Reinigung sich in den vor-,
genannten Behältern Substanzen ansammeln und
anietzcn. die, wenn in Fämniß übergetreten, durch-
Verbreitung übler Gerüche eine nicht unerbeblichr
Gefahr für die menschliche Gesundheit bilden,
werden die Eigentbümer nnd Verwalter von Ent¬
wässerungs-Anlagen unter Hinweis ans § 5*) der
Polizeiverordnuna vom 1. August 1889 hiermit
anfgefordert, die Sand - und Fettfänge:c.wenigstens
zweimal monatlich entleeren nnd mit reinem Wasser
füllen zu lassen.

Das Stadtbauamt . Ablheilung für Canali-
'ationswefen, übernimmt die regelmäßige Entleerung
»»d Reinigung von Sinkstoffbebältern, sowie auch,
sie Abfuhr der ans denselben sich ergebenden Sink-
stoffen. Den Hauseigenthümernpp. wird dahex
empfohlen, die vorschriftsmäßige Behandlung dex
genannten Behälter — soweit dies noch nicht g«
ichehen— bei dem Stadtbauamt zu beantragen.

Wiesbaden » den 23. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident.

I . V.: Falcke.

*) 8 5. Der Eigenthümer oder Verwalter
einer Entwäfferuiigsaiilageist verpflichtet, dieselbe,
in gutem Zustande zu halten. Er bat bei Tage
jederzeit die zur Eontrolc dieser Instandhaltung
Seitens der Polizeibehörde angeordnetc Untzr-
iiichuiig derselbe» durch die von genannter Bchördei
mit Ausweis versehenen Polizei- bezw. städtischeu;
Beamten zu dulden.

Die Beseitigung etwa vorfindlicher Schade«
nnd notbwendigenAnSbeffeningen hat der Eigen-
thüiner auf schriftliche Aufforderung der Polizei¬
behörde innerhalb einer in der Aufforderung fest¬
gesetzten Frist ans eigene Kosten zu bewirken.

Abläufe, Ausgüsse, Spnlabtritte (Water-
closets) rc. , welche nicht mehr in Benutzung
genommen werden, sind gänzlich zu beseitigen, und.
es ist die Oeffnung im Abfallruhr luftdicht z«'
verschließen.

Der Eig-ntbümer oder Verwalter ist ferner
vervflichtet. die Entwässeriiiigsanlagen so rein zw
halten, daß üble Gerüche vermieden werden.

Die Sand - ii»d Fettiänge, sowie Wasserver«
schlüsse sind mindesten» jedcli Monat einmal, im!
Bedürsnißinlle(nanieiitlidi im Sommer) auch öfters/
zn entleeren und mit reinem Wasser zu füllen.

Die Entleerung der Sand- pud Fcttsängl
darf nur in vollkommen geruchloser Weise erfolge«,'
Der Hauseigenthiimer oder Verwalter ist dafür
verantwortlich, daß hixrzn geeignete Mittel iijf
solcher Menge verwendet werden; dnß jede Vcr-«
breitung eine? üblen Geruches ausgeschlossen wixd^
Die Fortschaffung de« SandfanginbalteS muff
alcickisglls anr geruchlose Wesse geschehen, und ist
der Fortschaffcndcdaiür vcrantwortlich, daß big
Entfernung in festverichlosieiien, keinerlei Flüssigkeih
diirclilgsseiideii. sanderen Behältern dergestalt gx,
schiebt, daß jeder üble Geruch vermieden wird. !

Sämnitliche WohnmigSinhaber sind zur Rein»
und Gcrucbloshgltniig der Abtritte, der Abläufx
ax« den Kückicn, sowie der Abläufe der WMp,
leitniigen verpflichtet, I

t
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Bekanntmachung.
Dienstag , den 2 « . August d. I .,

Vormittags 10 Uhr , wollen die Erben
des Herrn Christian Gaab bier ihr
an der Walkmnhlstrahe 18 belesenes
Besitzthum , bestehend ans einem

zweistöckigen Wohnhanse
mit Vorbau und einem einstöckigen
Hintergebäude nebst 88 ar 97,50 qm
Hofraum und Gebäudcflächc , in
dem Rathhause , Zimmer No . 85,
Abtheilung halber freiwillig zum dritten
und letzten Male versteigern lassen.

Nähere Auskunft ertheilt der
bestellte Testaments - Vollstrecker,
Herr Anstizrath Dr . Bergas hier.
Luisenstraße 20 . F292

Wiesbaden , den 19. August 1902.
Der Oberbürgermeister.
Bekanntmachung.

Montag , den 28 . August d. I . , Nach
mittag - , sollen I» dem städtischen Banbofe ar
der Mainzerstraße folgende tür die Verwalt »»!
nicht mehr brauchbare Gegenstände öffentlich meist
bietend gegen Baarzablnng versteigert werden.

1. 4238 kg Gnßstnhl von der Dampfwalze,
2 . 8836 „ Gußeisen.
3. 1880 „ Schmiedeeisen.
4. 3689 „ Absalleisen und deral ..
5. L Untergestelle eines Gießfaffes,
6. 2 Waffcrfäffer,
7. 4 Schubkarren.
8. 105 kg Gummi,
9. 103 Feilen,

10. 5 Hobeleisen,
11. 9 Bobrer,
12. 25 Pinsel.
13. 3 Seblagbänimer.

Zusammenkunft Nachmittags 4 Uhr am Ein¬
gang zum Bauhöfe . *

Wiesbaden , den 19. Ananft 1902.
__ __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Bednss Instandsetzung deS WegtS nach der

neuen Kurbausgärtnerei , und zwar von der Park-
nroße bis Bierstadterstraße , Gemarkunasgrenze —
rntlana der Gärtnerei Weber —, wird derselbe
vom 19 . August d. A. ab auf di« Dauer
der Arbeit für Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden , den 18. August 1908.
Der Oberbürgermeister . Zn Vertr . : Körner.

Auszug aus der Straßeu -Polizci-
Bcrorduuug vom 18 . Sept . 1900.

8 56.
4. Kinder unter 10 Jahren , welche sich nicht

m Begleitung erwachsener Personen befindeii, sowie
Dienstboten oder Personen in »nsanherer Kleidung
>si die Beniltznna der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Nnbebänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaliliiig " oder „Bau-
Verwaltung" tragen , untersagt.

8 57.
Verkehr in der Kockibruuneu«Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Dersonen , Kinderwärterinneii
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufes be¬
finden . überhaupt der Aufenthalt in der Koch,
dr,innen . Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung , ferner
solchen Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen , ist der Anfent-
halt »i d r Kochbrnnncii -Anlagc und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom 1. Avril bi» 1. November
.. . . . 4 Rauchen in der Kochbruiinen-Nillage bis
d Uhr Bormittags verboten.

4. Da « Mitbriiigcn von Hunden in die Koch-
brunnen -AnIage und Trinkdalle ist verboten.

5. Während der Briinneiimiisik darf die Vcr-
omdiingsstraßc zwischen TauiiuSstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden . *

Bekanntmachung,
tiftr . An. und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehende»
gesetzlichen Bestimm,maen darauf anfmerksam ge¬
macht, daß gemäß 8 52 de» GewerbesteilergesetzeS
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisiing de» Herr » Finanzministers vom
l. November 1895. Abschnitt VI . Artikel 25, ein
Feder , welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder sväteßen? gleichzeitig mit
dem Beginn de« Betriebes Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige bnt schriftlich zu erfolge»:
sie kan» auch im Ratbbaur , Zinimer No . 5, münd¬
lich während der üblichen VormittagS -Dieiiststiin-
den z» Protokoll gegeben werden.

Die Berpffichtiing trifft auch Denjenigen,welcher
«) dar Gewerbe eines Anderen Übernimmt

»nd fortietzt.
d) neben feinem bisberigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein andere» Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Bervffichtiing zur Anmel¬
dung eine» stkiiervffichtigenGewerbe» innerbalb der
vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt , verfällt nach
$ 70 de» GewerbesteilergesetzeS in eine dem dovvclten
Betrag der einjährige, , Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die Vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Aufhören eines stenerpstichtigen Ge¬
werbe» ist dagegen nach ff 10, Absatz2 de« Gesetze»
Vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der ctt.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung -„ ständigen Steiieraiirschüffe der
Gewerbestenerklasskn 1 »nd 2 »nd 8 und 4
schriftlich abziimelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgenieldet, io ist die Gewerbesteuer nach
ff 33 de» Gewerbesteiicracietzek sortznentrichten . *

Der Magistrat . — Steiierverwalnina . Heß.

VerdnrMNg.
Die Ausfiibriiiig der Schreincrarbeiten für

den Nenba » des Voiksbadc » an der Noonstraßc
bierselbst soll im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsformiilare könne» während der Vor-
mitiagSdienststlindkii im Nathhaiise .Zimmer No. 41,
einaeieben, auch von dort gegen Banrznlilung oder
bcstellgeldfreie Einsendung von 1 Mark und zwar
bis zum 21. August 1902 bcrogcn werde». Ver¬
schlossene lind mit der Aufschrift „H. A. 107" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 23 . Slug » st 1902,
Vormittags 10 '/a ttUr,

tiifrber eiiiznrcichcn. Die Eröffnung der Angebote
eriolgt in Gegenwart der etwa ericheiiiendcil An¬
bieter . _ Nur die mit dem vorgeschriebe»«! und
aiiSgefüllteii Verdingiinassarniiilar eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
30 Tage . *

Wiesbaden , den7. Anglist 1902.
Stadtbauamt , Abthcilnng für Hochbau.

Bcrdinqunk *.
Die Anlieferung und Verleanng der Fcnstrr-

abdcckplatten aus „ Belgischem Granit"
oder ans einem geeigneten „Kunstmaterial"
für sämmtljche Räume des Neubaues Guten-
bergfchulc bierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformiilare können während der Vor-
mittngrdieiiststiindcn im Zimmer No . 41 eingesehe»,
die Verdingiingsiiiiterlagcn auch von dort »»ent¬
geltlich »nd zwar bis znm 20. Aiiguft d. I.
bezogen werden. Verschlossene und mit der Auf¬
schrift „ H . A . 108 " versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag , den 23. August 1902,
. . Vormittags 11 Uhr,
hierher einziireichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-
acfüllten Vcrdiiignnasfarmular eiligereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Ziiichlagsfrist : 4 Wochen.
Wieöbadeu . den 11. Anglist 1902.

Stadtbauamt , Abthcilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Lieferung der kupfernen Wafchkeffcl

für die städtischen Arbciterwobnhäusrr im
Distrikt Unterschwarzenburg soll im Wege der
öffentliche» Ansschreibuna verdungen werken.

2lngebo!§foriiiulare können wäbrend der Vor-
inittagsdienststiinden im Natbbause , Zimmer No . 41,
eiiigkseben, auch von dort nnentgeldlich und zwar
dir zum 28. Allgiist d. IS . bezogen werden.

Verschlosseneund mit der Aufschrift „H . A.
110" versehene Angebote sind svätesten« biS

Samstag , deu 80 . August 1002,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffiilina der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbicicr.
Nur die mit dem vorgeichriebene» »nd aurge-

iüllten Verdingunasforniiilar eiligereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 18. August 1902.

Stadtbauamt , Rbth . für Hochbau.

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen zur Anr-

fübriiiig der GritwässerungSanlage für den
Neubau deS Pumpenhauses , sowie für die
Meßkammer auf dem Gebäude der Sammel-
Bebälier der städt. Wasterwerke Platterstraße 00,
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Zeichnungen können wäbrend der Vormiitaq ?-
dienststundci, im Ratbbanse , Zimmer No . 75 ».
emaescben, die Verdingiingrunterlagen ausschließlich
Zeichnungen von Zimmer 57 gegen Baarzablmig
oder bestellgeldfreic Einsendung von 1 Mk. be¬
zogen werden.

Versclil offene nnd mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind svälestenr bis

Moutaa . den 1. September 1902,.
Bormittags 11 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnmia der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen nnd on?-

gcfülltkn Verdiiigunarformnlar cingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist : 14 Tage.
Wiesbaden , den 16. Anglist 1902.

Stadtbauamt,
Abtheilung für EaualisationSwcsen.

Freiwillige Feuerwehr
an der Platterstraße.

t  D!cMannichafien der Leiter-»nd Handsprißen - Abthcilungcn
an der oberen Platterstraße werden
ans Donnerstag , den St . August
l. I . , Abends 7 Uhr . zu einer
Ucvuug in Uniform an die
Remisen geladen.

Mir Bezug auf die 88 17, 19
und 23 der Statuten . sowie Seite 12. Abs. 8 der
Dieiistordnnng wird pünktliches Erscheinen erwartet.

Begründete Entschuldigungen nlüssen
binnen 24 Stiinde » dem Führer schriftlich cin-
gereicht werden . *

Wiesbaden , den 19. Ananst 1902.
Die Branddirection.

Bekanntmachung.
Montag , den 25 . Anguft l. I .,

Nachmittags 7 Uhr , lassen die Eheleute
Landwirtl , Christian Bach » r hier . 14
in hiesiger und 1 in Bierstadtcr Gemarkung
belegcne Aecker und Wiesen , zusammen an
5460 Mk . taxirt , auf dem Gcmcindezimmcr
zu Sonnenberg öffentlich freiwillig versteigern.

Bemerkt wird , das; verschiedene Item sich
als Spekulationsobjekte eignen . F 312

Der OrtsgerichtL -Vorstehcr.
In Vertr . : Dörr.

Polizei -Verordn,mg.
Auf Grund der ffff5 »nd 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. Sept . 1867 über die Polizei-
Verwaltung in den neu erworbenen LandeStheilen
(K . S . S . 1529) und der ffff 143 und 144 de«
Gesetze? über die allgemeine Lnndesvermaltung
vom 30. Juli 1883 (G. S . S . 195) wird nach er¬
folgter Zustimmung de? Gcnieindevorstgildes für
de» Gemeindebezirk Sonneiiberg über den Anschlilß
von Grundstücken an die Gemeindewafferlcitung
die nachstehende Polizei -Verordniing erlassen:

ff 1. Jede » bebaute und zur Bebauung gc-
langkilde Grundstück muß , sobald die Straße , an
welcher dasselbe liegt , mit einem Wasserleitiiiigs-
rohr verleben ist, an dasielbe allgeschlossenwerden.

Die Verpflichtung hierzu liegt dem Eigen-
thümer oder Nutznießer des Grundstücks ob.

8 2. Mit dem Anschluß der im 8 1 bezeicb-
neten Grundstücke an das Wasierlcituugsrobr ist
zu beginnen, sobald Seitens der Ortspolizcibebörde
bierzu, fei es durch öffentliche Bekanntmachung
oder durch besondere schriflliche Verfügung , die
Aufforderung an die Verpflichteten ergebt.

8 3. Znwiderbaiidlnngcn gegen diese Polizei-
Verordnnng werden , insofern nicht nach sonstigen
Vorschriften eine böbcre Strafe verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 9 Mk. oder entsprechender Haft
geahndet.

8 4. Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem
Tage stirer Verkündigung im Kreisblatt für den
Landkreis Wiesbaden in Kraft.

Sonncnbcrg , den 25. Juli ' 902.
Tie Ortspolizeibebörde . Schmidt , Bürgermeister.

Vorstehende Polizei -Verordnung wird mit dem
Bemerken veröffentlicht, daß dieselbe im Kreisblatt
für den Landkreis Wiesbaden (Nassanücher Anzeiger)
vom 5. Augnst l. I . verkündigt worden ist. *

Sonncnbcrg , den 5. Anaust 1902.
Der Bürgerliieistcr.

_ In Vertr. : Bingel , Beigeordneter.

Fremden -Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen.
Königliches Theater , auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater , Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstrasse la.
Reichshallen-Theater , Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen . Täglich geöffnet

von 8—11 Vormittags u. 4—6 TThr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König !. Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde - Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich , mit Ausnahme des
Samstags , von ' »11—1 Uhr Torrn , geöffnet.

Königliche Landes -Bibliothek , Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an federn Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büohern geöffnet ; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstrasse 20,
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und

• Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
jeden ersten Sonntag im Monat auch Sonntags
Nachm , von 3 —5 Uhr . Samstags geschlossen.

Alterthums - Museum , Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit . Ausnahme des Samstags)
von 11—1 nnd 3—5 Uhr , an Sonn - und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet . Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr . 1, 1 Stiege,
anzumelden.

Bibliothek des AI, erthums - Vereins , Friedrich-
Strasse 1 . Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil -Museum von Fr . Fischbaoh im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss , am Schlossplatz . Die inneren
Räume täglich zu besichtigen . Einlasskarten
25 Pf . heim Schloss -Castellan.

Justizgebäude , Geriohtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats -Archiv , Mainzerstrasse 64.
Reichsbank , Luisenstrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau , Friedrichstrasse 82.
Polizei-Reviere : I. Röderstr.29 : TT. Oranienstr. 22,

Ul . Bertramstr . 22, Hinterh . ;IV .Michelsbergll;
V. Philippsbergstr . 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe , in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt : Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter : Schützenhofstrasse 3,Weilrilt-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnei.
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends , Sonntags (nur das
Hauptpostamt ) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von ll lls Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags . Abfertigungssteile der Briefträger
und Zeitungsstelle , sowie Packetausgabe , Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packet-
annahme : Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen : Rheinstrasse 25,
Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Teleqraohcnamt , Rheinstrasse 25.
Ununterbrochen geöffnet , (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen hei dem Postamts (Rheinstr . 25),
im linken Hofgebäude . Eingang durch den
unteren Thorweg . (Boi verschlossenem Thore
ist die Nachtschelle zu ziehen .)

Protestantische Hauptkirchc , am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenbogengasse 8.

Protestantische Bergkirohe , Lehrstrasse . Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirohe, oberhalb der Rhein¬
strasse . Küster wohnt An der Ringkirohe 8, P.

Katholische Pfarrkirche, Luisenstr . Den ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirohe, Platterstrasse . Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, „Friedenskirche“, Schwal¬
bacherstrasse . Der Küster wohnt Adlerstr . 69.

Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr. 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst . Der
Küster wohn : Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Micholsborg.
Castellan wohnt nebenan . Wochen -Gottes¬
dienst Morgens 6"/« Uhr und Ahends 5'/j Uhr.

Synagoge , Friedrichstrasse 25. An Wochentages
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 4’/a Uhr ge¬
öffnet. CaRtellan wohn , nebenan.

Griechische Kapelle . Täglich geöffnet . Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato , Friedrichstrasse 27. Besichtigung nu»
für Berechtigte.

Landwirthschaftliches Institut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen : König ], Humanistisches Gym¬

nasium , auf dem Luisenplatz . Königl . Real¬
gymnasium , auf dem Luisenplatz . Städtische
Oberrealschnle , in der Oranienstrasse . Höher«
Mädchenschule , am Schlossplatz.

Gewerbeschule , in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe , am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geb .Hofrath»

Prof . Dr . R . Fresenius , Kapellenstr . 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe . Platterstrasse , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof , neben der Griech . Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus-

aemeinde sind im Sommer Sonntags , Montags,
Dienstags , Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr » Nachm v. 3' /»—7 Uhr
geöffnet . Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen . Der Besuch der Friedhöfe zu auderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Castellan
Schott , Schulberg 3.

Denkmäler : Kaiser -Wilhelm -Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm , Kaiser -Friedrich-
Denknial auf dem Kaiser -Friedrich -Platz , Fürst-
Bismarck -Denkmal auf dem Wilhelms -Platz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alter
Colonnade und Krieger -Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen -Vereins,
Unter den Eichen . Täglich geöffnet.

Bürger -Schützen -Halle, Unter den Eichen.
Pistolen -Schiessstände , hinter der Alten Colonnad,

und auf der Kronenburg , Sonnenbergerstrasse
Flobert -Schiessstand : Beausite.
Reitschule , Luisenstrasse 4/6.
Turn -Hallen. Turnverein : Heilmundstrasse 25

Männer -Turnverein : Platterstrasse 16. Tum-
Gesellschaft : Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer , in der Kirchhofsgasse.
Neroberg mit Restaurations -Gebäude und Aus¬

sichtsthurm.
Wartthurm (l/a Stunde von Wiesbaden ). Ruin«

auf der Bierstadter Höhe . Restauration.
Sonnenberg (‘/a Stunde von Wiesbaden ). Ruin«

mit Restaurations -Gebäude . — Heiligkreuz¬
kirche auf dem Friedhof . — Alt -Deutschland
Sehenswürdigkeit I . Ranges , Wiesbadenerstr .54,

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg . Restaurant . Schöne
Fernsicht.

Etablissement „Bahnholz “ bei Wiesbaden . Luft¬
kurort , Restaurant und Cafe.

Jagdschloss Platte . Castellan wohnt im Schloss

Dampfer -Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6 .25 bis Cob-

lenz , 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia “ u. . Kaiserin
Auguste Victoria “), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald “). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
.Deutscher Kaiser “ nnd „Wilhelm Kaiser und
König “), 12.50 bis Köln . Mittags 3.20 (nur . an
Sonn - u. Feiertagen ) bis Bingen , 4.20 bisNeuwied.
Abends 6.20, 6.35 (Güterschiff ) bis Bingen . Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim . Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam . Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F829

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn.
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer -Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss ) : 9°*

10oo * 1100 1200 * ioo 200 goo 400 500 6 °o 700 W«
900-ß (an nnd ab Kaiserstrasse -Centralbahnhof
15 Min. später ).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 8*
900 * 1000 1100 * 1200 loo 200 300 400 500 600  7 <x
8°°t (an u . ab Kaiserstrasse -Centralbahnhof j«
5 Min. später ).

* Nur Sonn- und Feiertags.
+ An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn - u. Feiertags Extratouren . — Extraboot»

für Gesellschaften.
Frachtgüter 85 Pf . per 100 Kg.

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Alesia “ 16. Aug . 7 Uhr Morg . Gibraltar
passirt . D. „Ainbria “ 15. Aug . von Hongkong
(Heimreise ). D. „Andalusia “ von Hamburg nach
Ostasien , 15. August Nahm , von Manila . D.
„Aragonia “ von Pensacola nach Hamburg.
17. Aug . 6 Uhr Nm . aut der Elbe . D. „Assyria“
von Hamburg nach Boston , 15. August 11 Uhr
30 Min. Mittags von Boulogne . D. „Athen “ von
Buenos Aires nach Hamburg , 16. Aug . 3 Uhr
20 Min. Nm . auf der Elbe . D. „Blücher “ von
Hamburg nach Newyork , 17. Aug . 9 Uhr 25 Min.
Abends von Southampton . D. „Bolivia “ von
Westindien nach Hamburg , 16. Aug . Nachts von
Antwerpen . D . „C. Ford . Laeiz “ 13. Aug . Nm.
von Kobe (Heimreise ). D. „Cheruskia “ 16. Aug.
von Rio de Janeiro nach Hamburg . D.
„Christiania “ von Hamburg nach Mittelbrasilien,
16. Aug . in Santos . 8 .-D . „Columbia * von Ham¬
burg nach Newyork , 15. Aug . 5 Uhr 80 Min. Nm.
von Cherbourg . D. „Croatia “ 15. Aug . von 8t.
Thomas via Bremen nach Hamburg . D. „Dort¬
mund “ 16. Aug . 11 Uhr Mittags in Antwerpen.
D. „Etruria “ von Montevideo nach Hamburg,
15. Aug . Vm. in Rotterdam . S.-D. „Fürst Bis¬
marck “ 15. Aug , Mittags in Newyork . D. „Graf
Waldersee “ 17. Aug . 8 Uhr 25 Min . Morgens auf
der Elbe . D. „Granada “ von Hamburg nach
dem La Plata , 15. Aug. 9 Uhr Vm . von Ant¬
werpen . D. „Ithaka “ von Hamburg nach Nord¬
brasilien , 16. Aug . in Marnnhao . D. „Nassovia“
von Hamburg nach dem La Plata , 15. Aug . von
Montevideo . D. „Nauplia “ 16. Aug . 6 Uhr Nm.
von Newyork nach Stettin . D. „Pretoria“
15. Aug . 8 Uhr 80 Min. Morg . in Southampton.
D.-Y. „Prinzessin Viotoria Luise “ 17. Aug . 1 Uhr
15 Min. Nachts auf der Elbe . E 336

Druck an» vertu , On & » cheN«u »er , lck>eu Hu,.Bachdruckerei In Meldudeu.
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